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Entgelt- und Zahlungsbedingungen der Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH

§ 1 Entgelte; Anderung der Entgelte; Konzessionsabgabe

Der Netzbetreiber bildet die Netznutzungsentgelte nach den gesetzlichen und aufgrund Gesetz erlas-
senen Vorgaben, insbesondere dem EnWG und ARegV in Verbindung mit der GasNEV. Eine Anpas-
sung der Netznutzungsentgelte wegen einer Erhéhung der Kostenwdalzungssatze vorgelagerter Netz-
betreiber erfolgt nach Mal3gabe des §23a Abs. 2 Satz 2 EnWG. Der Netzbetreiber wrid dem Lieferan-
ten die neuen Netznutzungsentgelte und den Zeitpunkt ihres Geltungsbeginns unverzigliche, spates-
tens jedoch mit ihrer Veroéffentlichung, in Textform mitteilen. Dies gilt auch bei einer Anpassung der
Netznutzungsentgelte wegen einer Erhéhung der Kostenwalzungssatze vorgelagerter Netzbetreiber
nach MaRRgabe des 823a Abs. 2 Satz 2 EnWG. Soweit der Netzbetreiber fir Entnahmestellen des Lie-
feranten auf der Grundlage des 8§20 Abs. 2 GasNEV gesonderte Entgelte berechnet, so sind diese
nach Maf3gabe des Preisblattes (Anlage 1) geschuldet.

Ist dem Netzbetreiber eine Netzentgeltbildung nach Abs. (1) zum 01.01. eines Kalenderjahres nicht
mdoglich (etwa weil die zustandige Regulierungsbehodrde die Erlésobergrenze nicht rechtzeitig festge-
legt hat oder die Netznutzungsentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers noch nicht vorliegen), wird
der Netzbetreiber die Netznutzung — ggf. vorlaufig — auf Grundlage der auf seinen Internetseiten verof-
fentlichten Netznutzungsentgelte abrechen (vorlaufiges Netznutzungsentgelt). Uber diese Vorge-
hensweise wird der Netzbetreiber den Lieferanten unverziglich in Textform informieren. Sobald dem
Netzbetreiber die Bildung der Netznutzungsentgelte nach Abs. (1) méglich ist, gelten fur den jeweili-
gen Zeitraum die daraufhin veréffentlichten Netznutzungsentgelte. Etwaige Differenzen zu den zu-
nachst als vorlaufiges Netznutzungsentgelt erhobenen Netznutzungsentgelten wird er, soweit eine Be-
riicksichtigung bei der Bemessung kinftig zu zahlender Entgelte (z.B. im Rahmen des Regulierungs-
kontos) nicht moglich sein sollte, im Rahmen der nachsten Netznutzungsabrechnung an den Lieferan-
ten auskehren bzw. von diesem nachfordern.

Fur den Fall, dass gegen die fir die Entgelte nach Abs. 1 maRgebliche, von der Regulierungsbehdérde
festgesetzte Erldsobergrenze im Rahmen von behérdlichen oder gerichtlichen Verfahren Rechtsbehel-
fe eingelegt werden oder eingelegt sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte) und die sich auf-
grund einer spateren Anderung der Erldsobergrenze ergebenden Differenzen zu den veréffentlichten
Entgelten nicht (etwa im Rahmen des Regulierungskontos) bei der Bemessung kinftig zu zahlender
Entgelte Beriicksichtigung finden kdnnen, ist zwischen den Parteien das vom Netzbetreiber auf
Grundlage der rechts- bzw. bestandskréftig festgesetzten Erlésobergrenze gebildete und auf seinen
Internetseiten veroffentlichte Netznutzungsentgelt riickwirkend mafgeblich. Dies kann dazu fihren,
dass Entgelte fir vorangegangene Zeitraume — ggf. nach Beendigung des Vertrages oder der Beliefe-
rung der jeweiligen Entnahmestellen durch den Lieferanten — nachgefordert oder zuriickgezahlt wer-
den mussen. Um Lieferant und Netzbetreiber eine Risikoabschatzung und ggf. die Bildung von Riick-
stellungen zu ermdglichen, werden sich die Parteien wechselseitig mitteilen, in welcher Hohe die Er-
I6sobergrenze im Rahmen von Rechtsbehelfen streitig ist. Der Netzbetreiber wird dem Lieferanten bei
von ihm gefiihrten Verfahren weiter mitteilen, welche Auswirkungen dieses auf das vom Netzbetreiber
zu bildende Netznutzungsentgelt hat.

Abs.(3) gilt entsprechend bei Rechtsbehelfen gegen die Erlésobergrenze von den dem Netz des Netz-
betreibers vorgelagerten Netzbetreibern, sofern diese eine riickwirkende Anderung der Entgelte des
vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge hat. Hinsichtlich der Mitteilungspflicht nach Abs.(3) S. 3 und 4
gilt dies nur, soweit der Netzbetreiber Kenntnis davon hat, inwieweit das Netznutzungsentgelt streitig
ist.

Ruck- und Nachzahlungen nach den vorstehenden Absatzen sind mit dem flir den jeweiligen Zeitraum
maRgeblichen Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen.

Uber vorstehende Absétze soll eine etwaige Anwendbarkeit des § 315 BGB nicht ausgeschlossen
werden.
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Fur Entnahmestellen mit Leistungsmessung erfolgt die Ermittlung des Netznutzungsentgeltes je Ent-
nahmestelle auf Basis des Maximalwertes der Jahresleistung des Gasbezuges sowie der Gasbe-
zugsmenge.

Fur andere Leistungen nach diesem Vertrag, die nicht der Genehmigung oder Festlegung durch die
Regulierungsbehérde gemafl § 23a, § 21a EnWG bzw. der ARegV unterliegen, zahlt der Lieferant
dem Netzbetreiber die vom Netzbetreiber nach billigem Ermessen gemaf § 315 BGB bestimmten und
jeweils auf seinen Internetseiten verodffentlichten Preise. Der Netzbetreiber kann diese Preise nach bil-
ligem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die fiir die Entgeltberechnung maRgeblich
sind. Fihrt dies zu Preissenkungen, ist er hierzu verpflichtet. Er wird die Anderungen auf seiner Inter-
netseite verdffentlichen und dem Lieferanten mindestens 1 Monat vor Inkrafttreten der Anderungen in
Textform mitteilen.

Der Netzbetreiber wird dem Lieferanten die auf die Enthahmen seiner Kunden anfallende, der jeweili-
gen Kommune geschuldete Konzessionsabgabe neben dem Entgelt fur die Netznutzung in Rechnung
stellen. Die H6he der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber
und der betreffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsabgabensatz gemafl Konzessionsabga-
benverordnung in der jeweils giltigen Fassung.

Falls die Lieferung zu einem vor der Entnahme vereinbarten Preis unter dem jeweils giiltigen Grenz-
preis nach der Konzessionsabgabenverordnung erfolgt ist, kann der Lieferant die zu viel gezahlte
Konzessionsabgabe unter Beifligung eines geeigneten Nachweises (z. B. eines Wirtschaftsprifertes-
tats) beim Netzbetreiber innerhalb der nachsten zwei auf den letzten Liefermonat folgenden Jahre zu-
riick fordern. Entspricht ein gegebenenfalls vorgelegtes Wirtschaftspriufertestat nicht den gesetzlichen
Anforderungen, hat der Lieferant innerhalb von drei weiteren Monaten ab der Geltendmachung dies-
bezlglicher Bedenken durch den Netzbetreiber einen ergdnzenden Nachweis zu erbringen, in dem
auf die Bedenken des Netzbetreibers eingegangen wird, um sein Rickforderungsbegehren aufrecht
zu erhalten.

Die vorgenannten Regelungen der Abs. 1 — 10 gelten ergénzend und vorrangig zu 8§ 47 NZB.

8§ 2 Abrechnung der Netznutzung; Abschlagszahlungen; Rechnungsstellung

Soweit es sich bei den Entnahmestellen der Kunden des Lieferanten um leistungsgemessene Ent-
nahmestellen handelt, stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten die Netznutzung des vergangenen
Monats zahlpunktgenau bis zum Ablauf des 10. Werktages nach Ubermittlung der Messwerte unter
Ausweis der abrechnungsrelevanten Entgeltbestandteile vorlaufig auf Grundlage der jeweils bis zu
diesem Monat gemessenen Leistungsspitze im Abrechnungszeitraum in Rechnung. Eine spatere
Nachberechnung nach § 2(3) bleibt hiervon unberihrt.

Soweit es sich bei den Entnahmestellen der Kunden des Lieferanten um nicht leistungsgemessene
Entnahmestellen handelt, berechnet der Netzbetreiber dem Lieferanten fur die Netznutzung z&hl-
punktgenau Abschlagszahlungen auf der Basis der letzten Jahresabrechungen der jeweiligen Ent-
nahmestellen. Der Netzbetreiber ist berechtigt, nach seiner Wahl monatliche oder 2-monatliche Ab-
schlagszahlungen zu verlangen. Die Abschlagszahlungen werden unabhé&ngig vom tatsachlichen Um-
fang der Netznutzung fallig. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, ist der Netzbetreiber zu einer
entsprechenden Schétzung unter Berlicksichtigung der Jahresprognose fiir diese Standardlastprofil-
Entnahmestelle berechtigt. Macht der Lieferant glaubhaft, dass die Entnahmen erheblich davon ab-
weichen, so ist dies angemessen zu beriicksichtigen. Andern sich die fiir die Berechnung der Ab-
schlagszahlung relevanten Parameter (z.B. das Abnahmeverhalten), erfolgt eine entsprechende An-
passung. Andern sich die vertraglichen Entgelte, so kénnen die nach der Entgeltanderung anfallenden
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Entgeltdanderung entsprechend angepasst werden.
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Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum der vergangenen zwélf Monate. Sofern der Lieferant bei nicht
leistungsgemessenen Entnahmestellen einen kiirzeren Abrechnungszeitraum wiinscht, kann dies ge-
gen ein zusatzliches Entgelt vereinbart werden.

Spatestens zum Ablauf des 10. Werktages nach Ubermittlung der Messwerte wird vom Netzbetreiber
fur jede Entnahmestelle der Kunden des Lieferanten eine Jahresendrechnung bzw. Schlussrechnung
erstellt, in der der tatsachliche Umfang der Netznutzung unter Ausweis der abrechnungsrelevanten
Entgeltbestandteile und unter Anrechnung der Abschlagszahlungen bzw. der bereits geleisteten Zah-
lungen abgerechnet wird. Eine spatere Nachberechnung nach § 1(3) bleibt hiervon unberthrt.

Sofern ein Lieferantenwechsel fiir eine leistungsgemessene Entnahmestelle zu einem anderen Zeit-
punkt als dem Ende der Abrechnungsperiode des Netzbetreibers stattfindet, wird der Abrechnung der
Netznutzung die maximale Monatshochstleistung der letzten zwdlf Liefermonate zugrunde gelegt. Die
Leistungspreisentgelte, Sockelbetrdge sowie die Abrechnungs-, ggf. Zahler- und Messentgelte werden
entsprechend dem tatséachlichen Belieferungszeitraum zeitanteilig berechnet.

Sofern ein Lieferantenwechsel fir eine Standardlastprofil-Enthnahmestelle zu einem anderen Zeitpunkt
als dem Ende der Abrechnungsperiode des Netzbetreibers erfolgt, werden der Grundpreis sowie die
Abrechnungs-, ggf. Zahler- und Messentgelte entsprechend dem tatsachlichen Belieferungszeitraum
zeitanteilig berechnet.

Die Abrechnungs-, ggf. Zahler- und Messentgelte werden dem Lieferanten separat neben dem Netz-
nutzungsentgelt in der Rechnung ausgewiesen.

Andern sich innerhalb einer Abrechnungsperiode die vertraglichen Entgelte, der Umsatzsteuersatz
oder andere erlésabhéngige Abgabensatze, so wird der fir die neuen Entgelte mafgebliche
Verbrauch zeitanteilig berechnet; der neue Arbeitspreis wird ab dem Zeitpunkt der Entgeltdnderung
angewendet.

Bei Entnahmestellen ohne Leistungsmessung erfolgt die Abrechnung in den Fallen des Abs. (8) ohne
Zwischenablesung im Wege der rechnerischen Abgrenzung. Falls beim Lieferanten entsprechende
Daten aus einer Ablesung vorliegen, soll der Netzbetreiber diese bei der Abrechnung angemessen be-
riicksichtigen, sofern diese Information zum Zeitpunkt der Abrechnung vorliegt. Der Netzbetreiber wird
den Lieferanten Uiber das Nichtvorliegen von Zahlerstéanden in geeigneter Weise informieren.

§ 3 Allgemeine Zahlungsbestimmungen; Zahlungsverzug; Steuern und Abgaben

Rechnungen und Abschlage werden zu dem in der Zahlungsaufforderung angegebenen Zeitpunkt
oder gemal3 vorgegebenem Abschlagsplan, frihestens jedoch 14 Tage nach Zugang der Zahlungs-
aufforderung, ohne Abzug fallig.

Etwaige Einwendungen gegen die Richtigkeit einer Rechnung sind nur binnen drei Jahren nach
Rechnungszugang zul&ssig.

Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Lieferanten im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens oder per
Bankuberweisung.

Wird eine Lastschrift aufgrund des Verschuldens des Lieferanten storniert, wird ein Bearbeitungsent-
gelt in Hohe der anfallenden Fremdkosten erhoben. Der Netzbetreiber kann die entstandenen Kosten
auch pauschal berechnen. Dem Lieferanten ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien dem
Netzbetreiber nicht oder in wesentlich geringerer Hohe als die Pauschale entstanden.

Verzug und Verzugsschaden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen lasst, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berech-
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nen. Dem Lieferanten ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien dem Netzbetreiber nicht oder in
wesentlich geringerer Hohe als die Pauschale entstanden.

Die nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte verstehen sich zuziiglich der zum Leistungszeitpunkt
jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Fur eine — ggf. rickwirkende - Anderung der Netznutzungsentgelte einschlieRlich der Kosten der vor-
gelagerten Netzebenen gelten vorrangig § 1(1) bis § 1(4) dieses Vertrages.

Werden die Leistungen dieses Vertrages oder — soweit zur Erbringung dieser Leistungen erforder-
lich — die Erzeugung, die Fernleitung, die Verteilung von oder der Handel mit Gas mit weiteren Steu-
ern oder Abgaben belegt, ist der Netzbetreiber berechtigt, hieraus entstehende Mehrkosten an den
Lieferanten weiterzuberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und Zeitpunkt ihres
Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche
Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschrankt,
die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) die-
sem Vertragsverhaltnis zugeordnet werden kénnen. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondie-
rende Kostenentlastungen — z.B. der Wegfall einer anderen Steuer — werden vom Netzbetreiber ange-
rechnet. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Lieferant
wird Uber die Anpassung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Abs. (9) gilt entsprechend, falls sich die Hohe einer nach vorstehendem Absatz weitergegebenen
Steuer oder Abgabe andert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Netzbetreiber zu einer
Weitergabe an den Lieferanten verpflichtet.

Abs. (9) und (10) gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von Gas nach Ver-
tragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine BuR3gelder o. &.)
anfallt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem Vertrag geschuldeten
Leistungen hat (wie z.B. die Umlage von Biogaskosten nach § 20b GasNEV).

8 4 Zahlungsverweigerung; Aufrechnung

Einwande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung
nur, soweit sich aus den Umstanden ergibt, dass die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht.

Gegen Anspriche der jeweils anderen Vertragspartei kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig
festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

8 5 Vorauszahlungen; Sicherheiten

In begriindeten Fallen ist der Netzbetreiber berechtigt, vom Lieferanten kiinftig Vorauszahlung in Héhe
der nach diesem Vertrag voraussichtlich fir den Zeitraum der jeweils folgenden zwei Monate zu leis-
tenden Entgelte zu verlangen. Er wird ein solches Verlangen dem Lieferanten schriftlich ankiindigen
und diesem Gelegenheit zur Aufklarung geben. Bei der Bemessung der Hohe der Vorauszahlung wird
der Netzbetreiber die in den zuriickliegenden Monaten geleisteten Entgelte angemessen berlicksichti-
gen.

Ein begrundeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn
- der Lieferant mit falligen Zahlungen trotz wiederholter Mahnung im Verzug ist,

- gegen den Lieferanten Zwangsvollstreckungsmafnahmen, die Auswirkungen auf die Leistungsfa-
higkeit des Lieferanten haben kénnen, seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nachzukom-
men, eingeleitet sind oder
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- die vom Netzbetreiber Uiber den Lieferanten eingeholte Auskunft einer allgemeinen im Geschafts-
leben anerkannten Auskunftei (z. B. Creditreform) Uber seine wirtschaftlichen Verhéaltnisse die be-
grindete Besorgnis erhartet, der Lieferant werde den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht
nachkommen. Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, diese Besorgnis durch einen Nachweis
seiner Bonitat zu entkréaften.

Soweit der Lieferant nur beziglich einzelner von ihm belieferter Enthnahmestellen seiner Kunden mit
falligen Zahlungen in Verzug ist, kann der Netzbetreiber vom Lieferanten grundsétzlich eine Voraus-
zahlung nur in Hohe der nach diesem Vertrag voraussichtlich fiir den Zeitraum der jeweils folgenden
zwei Monate zu leistenden Entgelte fiir diese Entnahmestelle(n) verlangen.

Der Lieferant ist berechtigt, seine Vorauszahlungspflicht durch Bestellung einer entsprechenden Si-
cherheit in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankblrgschaft unter
Verzicht auf Hinterlegung und auf die Einrede der Vorausklage einer europaischen Bank oder durch
eine andere gleichwertige Sicherheit abzuwenden. Die sich verbiirgende Bank muss ein Rating im
LA“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen international aner-
kannten Rating-Agentur aufweisen. Wird die Sicherheit nicht innerhalb einer Frist von 10 Werktagen
gestellt, ist der Netzbetreiber mit Ablauf der Frist von der Erbringung der vertraglich geschuldeten
Leistungen gegentuber dem Lieferanten befreit. Die Rechte aus 8§ 55 NZB sowie Ziff. 9 LRV bleiben
unberthrt.

Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz gemaR § 247 BGB verzinst.

Kommt der Lieferant seinen Zahlungsverpflichtungen auch nach wiederholter Mahnung nicht fristge-
recht und vollstandig nach, so kann sich der Netzbetreiber aus der Sicherheit befriedigen. Hierauf
weist der Netzbetreiber in der Mahnung hin.

Vorauszahlungen sind nicht mehr zu leisten bzw. die Sicherheit ist unverziglich zuriickzugeben, wenn
der Lieferant darlegt, dass die begriindeten Sicherheitsinteressen des Netzbetreibers kiinftig gewahrt
sind.
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	(8) Für andere Leistungen nach diesem Vertrag, die nicht der Genehmigung oder Festlegung durch die Regulierungsbehörde gemäß § 23a, § 21a EnWG bzw. der ARegV unterliegen, zahlt der Lieferant dem Netzbetreiber die vom Netzbetreiber nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB bestimmten und jeweils auf seinen Internetseiten veröffentlichten Preise. Der Netzbetreiber kann diese Preise nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die Entgeltberechnung maßgeblich sind. Führt dies zu Preissenkungen, ist er hierzu verpflichtet. Er wird die Änderungen auf seiner Internetseite veröffentlichen und dem Lieferanten mindestens 1 Monat vor Inkrafttreten der Änderungen in Textform mitteilen. 
	(9) Der Netzbetreiber wird dem Lieferanten die auf die Entnahmen seiner Kunden anfallende, der jeweiligen Kommune geschuldete Konzessionsabgabe neben dem Entgelt für die Netznutzung in Rechnung stellen. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsabgabensatz gemäß Konzessionsabgabenverordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
	(10) Falls die Lieferung zu einem vor der Entnahme vereinbarten Preis unter dem jeweils gültigen Grenzpreis nach der Konzessionsabgabenverordnung erfolgt ist, kann der Lieferant die zu viel gezahlte Konzessionsabgabe unter Beifügung eines geeigneten Nachweises (z. B. eines Wirtschaftsprüfertestats) beim Netzbetreiber innerhalb der nächsten zwei auf den letzten Liefermonat folgenden Jahre zurück fordern. Entspricht ein gegebenenfalls vorgelegtes Wirtschaftsprüfertestat nicht den gesetzlichen Anforderungen, hat der Lieferant innerhalb von drei weiteren Monaten ab der Geltendmachung diesbezüglicher Bedenken durch den Netzbetreiber einen ergänzenden Nachweis zu erbringen, in dem auf die Bedenken des Netzbetreibers eingegangen wird, um sein Rückforderungsbegehren aufrecht zu erhalten.
	(11) Die vorgenannten Regelungen der Abs. 1 – 10 gelten ergänzend und vorrangig zu § 47 NZB. 

	§ 2 Abrechnung der Netznutzung; Abschlagszahlungen; Rechnungsstellung
	(1) Soweit es sich bei den Entnahmestellen der Kunden des Lieferanten um leistungsgemessene Entnahmestellen handelt, stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten die Netznutzung des vergangenen Monats zählpunktgenau bis zum Ablauf des 10. Werktages nach Übermittlung der Messwerte unter Ausweis der abrechnungsrelevanten Entgeltbestandteile vorläufig auf Grundlage der jeweils bis zu diesem Monat gemessenen Leistungsspitze im Abrechnungszeitraum in Rechnung. Eine spätere Nachberechnung nach § 2(3) bleibt hiervon unberührt.
	(2) Soweit es sich bei den Entnahmestellen der Kunden des Lieferanten um nicht leistungsgemessene Entnahmestellen handelt, berechnet der Netzbetreiber dem Lieferanten für die Netznutzung zählpunktgenau Abschlagszahlungen auf der Basis der letzten Jahresabrechungen der jeweiligen Entnahmestellen. Der Netzbetreiber ist berechtigt, nach seiner Wahl monatliche oder 2-monatliche Abschlagszahlungen zu verlangen. Die Abschlagszahlungen werden unabhängig vom tatsächlichen Umfang der Netznutzung fällig. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, ist der Netzbetreiber zu einer entsprechenden Schätzung unter Berücksichtigung der Jahresprognose für diese Standardlastprofil-Entnahmestelle berechtigt. Macht der Lieferant glaubhaft, dass die Entnahmen erheblich davon abweichen, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Ändern sich die für die Berechnung der Abschlagszahlung relevanten Parameter (z.B. das Abnahmeverhalten), erfolgt eine entsprechende Anpassung. Ändern sich die vertraglichen Entgelte, so können die nach der Entgeltänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Entgeltänderung entsprechend angepasst werden.
	(3) Abrechnungszeitraum ist der Zeitraum der vergangenen zwölf Monate. Sofern der Lieferant bei nicht leistungsgemessenen Entnahmestellen einen kürzeren Abrechnungszeitraum wünscht, kann dies gegen ein zusätzliches Entgelt vereinbart werden.
	(4) Spätestens zum Ablauf des 10. Werktages nach Übermittlung der Messwerte wird vom Netzbetreiber für jede Entnahmestelle der Kunden des Lieferanten eine Jahresendrechnung bzw. Schlussrechnung erstellt, in der der tatsächliche Umfang der Netznutzung unter Ausweis der abrechnungsrelevanten Entgeltbestandteile und unter Anrechnung der Abschlagszahlungen bzw. der bereits geleisteten Zahlungen abgerechnet wird. Eine spätere Nachberechnung nach § 1(3) bleibt hiervon unberührt.
	(5) Sofern ein Lieferantenwechsel für eine leistungsgemessene Entnahmestelle zu einem anderen Zeitpunkt als dem Ende der Abrechnungsperiode des Netzbetreibers stattfindet, wird der Abrechnung der Netznutzung die maximale Monatshöchstleistung der letzten zwölf Liefermonate zugrunde gelegt. Die Leistungspreisentgelte, Sockelbeträge sowie die Abrechnungs-, ggf. Zähler- und Messentgelte werden entsprechend dem tatsächlichen Belieferungszeitraum zeitanteilig berechnet.
	(6) Sofern ein Lieferantenwechsel für eine Standardlastprofil-Entnahmestelle zu einem anderen Zeitpunkt als dem Ende der Abrechnungsperiode des Netzbetreibers erfolgt, werden der Grundpreis sowie die Abrechnungs-, ggf. Zähler- und Messentgelte entsprechend dem tatsächlichen Belieferungszeitraum zeitanteilig berechnet.
	(7) Die Abrechnungs-, ggf. Zähler- und Messentgelte werden dem Lieferanten separat neben dem Netznutzungsentgelt in der Rechnung ausgewiesen.
	(8) Ändern sich innerhalb einer Abrechnungsperiode die vertraglichen Entgelte, der Umsatzsteuersatz oder andere erlösabhängige Abgabensätze, so wird der für die neuen Entgelte maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; der neue Arbeitspreis wird ab dem Zeitpunkt der Entgeltänderung angewendet.
	(9) Bei Entnahmestellen ohne Leistungsmessung erfolgt die Abrechnung in den Fällen des Abs. (8) ohne Zwischenablesung im Wege der rechnerischen Abgrenzung. Falls beim Lieferanten entsprechende Daten aus einer Ablesung vorliegen, soll der Netzbetreiber diese bei der Abrechnung angemessen berücksichtigen, sofern diese Information zum Zeitpunkt der Abrechnung vorliegt. Der Netzbetreiber wird den Lieferanten über das Nichtvorliegen von Zählerständen in geeigneter Weise informieren.

	§ 3 Allgemeine Zahlungsbestimmungen; Zahlungsverzug; Steuern und Abgaben
	(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem in der Zahlungsaufforderung angegebenen Zeitpunkt oder gemäß vorgegebenem Abschlagsplan, frühestens jedoch 14 Tage nach Zugang der Zahlungsaufforderung, ohne Abzug fällig.
	(2) Etwaige Einwendungen gegen die Richtigkeit einer Rechnung sind nur binnen drei Jahren nach Rechnungszugang zulässig.
	(3) Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Lieferanten im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens oder per Banküberweisung.
	(4) Wird eine Lastschrift aufgrund des Verschuldens des Lieferanten storniert, wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe der anfallenden Fremdkosten erhoben. Der Netzbetreiber kann die entstandenen Kosten auch pauschal berechnen. Dem Lieferanten ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien dem Netzbetreiber nicht oder in wesentlich geringerer Höhe als die Pauschale entstanden.
	(5) Verzug und Verzugsschaden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
	(6) Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal berechnen. Dem Lieferanten ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien dem Netzbetreiber nicht oder in wesentlich geringerer Höhe als die Pauschale entstanden.
	(7) Die nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.
	(8) Für eine – ggf. rückwirkende - Änderung der Netznutzungsentgelte einschließlich der Kosten der vorgelagerten Netzebenen gelten vorrangig § 1(1) bis § 1(4) dieses Vertrages.
	(9) Werden die Leistungen dieses Vertrages oder – soweit zur Erbringung dieser Leistungen erforderlich – die Erzeugung, die Fernleitung, die Verteilung von oder der Handel mit Gas mit weiteren Steuern oder Abgaben belegt, ist der Netzbetreiber berechtigt, hieraus entstehende Mehrkosten an den Lieferanten weiterzuberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) diesem Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen – z.B. der Wegfall einer anderen Steuer – werden vom Netzbetreiber angerechnet. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Lieferant wird über die Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.  
	(10) Abs. (9) gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach vorstehendem Absatz weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Netzbetreiber zu einer Weitergabe an den Lieferanten verpflichtet.
	(11) Abs. (9) und (10) gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von Gas nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o. ä.) anfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (wie z.B. die Umlage von Biogaskosten nach § 20b GasNEV). 

	§ 4 Zahlungsverweigerung; Aufrechnung
	(1) Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umständen ergibt, dass die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht.
	(2) Gegen Ansprüche der jeweils anderen Vertragspartei kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	§ 5 Vorauszahlungen; Sicherheiten
	(1) In begründeten Fällen ist der Netzbetreiber berechtigt, vom Lieferanten künftig Vorauszahlung in Höhe der nach diesem Vertrag voraussichtlich für den Zeitraum der jeweils folgenden zwei Monate zu leistenden Entgelte zu verlangen. Er wird ein solches Verlangen dem Lieferanten schriftlich ankündigen und diesem Gelegenheit zur Aufklärung geben. Bei der Bemessung der Höhe der Vorauszahlung wird der Netzbetreiber die in den zurückliegenden Monaten geleisteten Entgelte angemessen berücksichtigen.
	(2) Ein begründeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn
	- der Lieferant mit fälligen Zahlungen trotz wiederholter Mahnung im Verzug ist,
	- gegen den Lieferanten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Lieferanten haben können, seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nachzukommen, eingeleitet sind oder
	- die vom Netzbetreiber über den Lieferanten eingeholte Auskunft einer allgemeinen im Geschäftsleben anerkannten Auskunftei (z. B. Creditreform) über seine wirtschaftlichen Verhältnisse die begründete Besorgnis erhärtet, der Lieferant werde den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommen. Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, diese Besorgnis durch einen Nachweis seiner Bonität zu entkräften.
	(3) Soweit der Lieferant nur bezüglich einzelner von ihm belieferter Entnahmestellen seiner Kunden mit fälligen Zahlungen in Verzug ist, kann der Netzbetreiber vom Lieferanten grundsätzlich eine  Vorauszahlung nur in Höhe der nach diesem Vertrag voraussichtlich für den Zeitraum der jeweils folgenden zwei Monate zu leistenden Entgelte für diese Entnahmestelle(n) verlangen.
	(4) Der Lieferant ist berechtigt, seine Vorauszahlungspflicht durch Bestellung einer entsprechenden Sicherheit in Form einer unbedingten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bankbürgschaft unter Verzicht auf Hinterlegung und auf die Einrede der Vorausklage einer europäischen Bank oder durch eine andere gleichwertige Sicherheit abzuwenden. Die sich verbürgende Bank muss ein Rating im „A“-Bereich von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen international anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Wird die Sicherheit nicht innerhalb einer Frist von 10 Werktagen gestellt, ist der Netzbetreiber mit Ablauf der Frist von der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen gegenüber dem Lieferanten befreit. Die Rechte aus § 55 NZB sowie Ziff. 9 LRV bleiben unberührt.
	(5) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst. 
	(6) Kommt der Lieferant seinen Zahlungsverpflichtungen auch nach wiederholter Mahnung nicht fristgerecht und vollständig nach, so kann sich der Netzbetreiber aus der Sicherheit befriedigen. Hierauf weist der Netzbetreiber in der Mahnung hin. 
	(7) Vorauszahlungen sind nicht mehr zu leisten bzw. die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn der Lieferant darlegt, dass die begründeten Sicherheitsinteressen des Netzbetreibers künftig gewahrt sind.


